Technische Spezifikation zur Breitbandversorgung im ländlichen Raum

Stand: 26.03.08

1. Datenrate

Jedem Kunden soll eine Datenrate von mindestens 1.024 kbit/s im Downstream zur Verfügung stehen. Im Upstream soll jedem Privatkunden eine Datenrate von 512 kbit/s und jedem Geschäftskunden eine Datenrate von 1.024 kbit/s zur Verfügung stehen. Die Datenrate ist für jeden Kunden zu 95 % der Zeit jedes Tages zu garantieren. Der Anbieter hat in seinem Angebot eine entsprechende verkehrstheoretische Berechnung abzugeben. Als Verkehrslast soll der Anbieter für Privat- und Geschäftskunden typische Werte zu Grunde legen.

2. Verfügbarkeit des Netzes 

Das Netz soll mindestens 99,5 % der Zeit eines Jahres verfügbar sein. Hierzu soll der Anbieter sein Konzept zur Wartung und Reparatur darlegen. 

3. Netzanbindung

Der Netzanbieter soll darlegen wie er den Verkehr seines Netzes in das übergeordnete Weitverkehrsnetz leiten will.

4. Skalierbarkeit

Der Anbieter soll darlegen, wie er 

· bei steigenden Teilnehmerzahlen

· bei einer Steigerung des Verkehrsaufkommens pro Teilnehmer

· bei einer Ausdehnung des Versorgungsgebiets

die damit verbundene erhöhte Verkehrslast bewältigen will.

5. Zeitplan

Der Anbieter soll den Zeitplan zur Errichtung des Netzes darlegen. 

6. Verfügbarkeit von Grundstücken und Liegenschaften

Der Anbieter soll darlegen, welche Grundstücke und Liegenschaften er zum Betrieb seines Netzes nutzen wird. Die Vorlage von Absichtserklärungen oder Vorverträgen mit den Eigentümern wird begrüßt.

7. Zusätzliche Angaben bei Funkverbindungen

Sofern der Anbieter Funkverbindungen einsetzen will, sei es zum Anbinden von Endkunden oder zur Heranführung von Signalen, so soll der Anbieter den Frequenzbereich und die max. Strahlungsleistung (EIRP) jeder geplanten Sendeanlage angeben.

8. Übertragungstechnik im Netz

Der Anbieter soll darlegen, welche Übertragungstechnik er im Netz einsetzen will. Er soll angeben nach welchem Standard die von ihm eingesetzten Geräte arbeiten bzw. ob er einen proprietären (firmeneigenen) Standard verwenden will. In diesem Fall ist der Standard zu bezeichnen und die ihn unterstützende Firma zu benennen.
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